
Der Vorsitzende  
des Schulausschusses 
 
 
 

Heinsberg, den 17. Oktober 2022 
 
An die  
Mitglieder  
des Schulausschusses 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die 6. Sitzung des Schulausschusses, zu der ich Sie hiermit einlade, findet am 
 

Donnerstag, dem 27.10.2022, 18:00 Uhr, 
 
im Großen Sitzungssaal im Kreishaus Heinsberg statt. 
 
Für den Fall, dass Sie während der Sitzung telefonisch erreicht werden müssen, besteht hierzu 
die Möglichkeit unter Telefonnr. 02452/131033. Bei organisatorischen Fragen zur Sitzung 
steht Ihnen Herr Ciosz unter der Telefonnr.  02452/134001 zur Verfügung.  
 
Beim Zutritt in das Kreishaus erfolgt eine Einlasskontrolle. Die Außentür links neben dem 
Haupteingang ist ab 17:00 Uhr von außen verschlossen. Der Zugang wird Ihnen ab 17:30 Uhr 
ermöglicht; ein/e Mitarbeiter/in wird Ihnen diese Tür öffnen. 
 
Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden, wird darum gebeten, vor der 
Anreise zur Sitzung einen Schnelltest bzw. Selbsttest vorzunehmen.  
 
Sollten Sie keinen Selbsttest zur Verfügung haben, können Sie ab 17:30 Uhr am Eingang des 
Kreishauses einen Selbsttest in Empfang nehmen und diesen im Kreishaus durchführen. Bei 
einem positiven Testergebnis muss sich die betreffende Person unverzüglich einem 
Kontrolltest (Schnelltest oder PCR-Test) unterziehen. 
 
Ausschussmitglieder mit coronatypischen Krankheitssymptomen werden gebeten, der Sitzung 
fernzubleiben. 
 
 
 
Tagesordnung: 
 

Öffentliche Sitzung: 

 

 1.  Trennung der Jakob-Muth-Schule in zwei eigenständige Schulen 
      
 2.  Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung der Jakob-Muth-Schule 
      
 3.  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Kreistag Heinsberg betr. "Spender für 

kostenlose Menstruationsartikel" 
      
 4.  Bericht der Verwaltung 
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 5.  Anfragen 
      

Nichtöffentliche Sitzung: 

 
 6.  Bericht der Verwaltung 
      
 7.  Anfragen 
      
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Quirmbach 



Erläuterungen 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Sitzung: öffentlich Vorlage: 0166/2022 
 
Trennung der Jakob-Muth-Schule in zwei eigenständige Schulen 
 

Beratungsfolge: 

 27.10.2022 Schulausschuss 

08.11.2022 Kreisausschuss 

22.11.2022 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: derzeit noch nicht bezifferbar 

 
Leitbildrelevanz: 05 

 
Inklusionsrelevanz: nein 

 
 
Bekanntlich ist der Kreis Heinsberg Träger von drei Förderschulen an vier Standorten. Dies 
sind die Rurtal-Schule, Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, die Janusz-Korczak-Schule, 
Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, sowie die Jakob-Muth-Schule mit 
den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache und Emotionale und soziale Entwicklung. Die Ja-
kob-Muth-Schule ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Heinsberg überführt 
worden und bestand zuvor aus zwei eigenständigen Schulen. Dies war die in der Trägerschaft 
der Gemeinde Gangelt stehende Mercator-Schule und die in der Trägerschaft der Stadt Heins-
berg stehende Don-Bosco-Schule.  Die Schule wird seit der Übernahme durch den Kreis Heins-
berg als eine Schule mit Haupt- und Teilstandort geführt. 
 
Im Jahr 2021 hat der Kreis Heinsberg eine kreisweite Schulentwicklungsplanung beauftragt. 
Am 15.08.2022 wurden die Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung durch das Büro Dr. Gar-
be, Lexis & von Berlepsch u. a. den Mitgliedern des Schulausschusses und des Kreistages prä-
sentiert. Was die Förderschulen anbelangt, so wird u. a. ausgeführt, dass die Schülerzahlen an 
allen Schulen in Folge bis 2016 gestiegener Geburten steigen werden. Darüber hinaus wird 
prognostiziert, dass die Anzahl der Quote der Schüler/innen mit Förderbedarf, dem Trend in 
NRW folgend, steigen wird. Auch Corona wirkt sich nach Einschätzung des Gutachterbüros auf 
die Anzahl der Kinder mit schulischen Schwierigkeiten aus.  
 
Im Jahr 2017 wurden insgesamt 212 Schüler/innen an der Jakob-Muth-Schule beschult, wäh-
rend ausweislich der Schulstatistik mit Stand zum 15.10.2021 die Schülerzahl bei 260 liegt und 
in den Folgejahren auf der Grundlage der Prognose des Gutachterbüros weiter ansteigen wird. 
Aktuell werden am Hauptstandort in Gangelt 150 Schüler/innen sowie 130 am Teilstandort in 
Oberbruch beschult. Die Prognose geht von 298 Schüler/innen im Jahr 2028 aus.  
 
Die Jakob-Muth-Schule ist mit ihren drei Förderschwerpunkten eine Förderschule im Verbund 
mit Primarstufe und Sekundarstufe I. Die Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschu-
len und der Schulen für Kranke sieht hierfür mindestens 112 Schüler/innen vor. Ausweislich 
der Prognose des Gutachterbüros sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen 
an den beiden Standorten wären somit zwei eigenständige Schulen von der Größe her reali-
sierbar.  
 
Aufgrund dieser prognostizierten Entwicklung empfiehlt das Gutachterbüro eine Trennung der 
Jakob-Muth-Schule mit ihrem Haupt- und Teilstandort in zwei eigenständige Schulen. Diese 
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Trennung in zwei selbstständige Schulen wird sowohl von der unteren Schulaufsicht als auch 
von der Schulleitung aus pädagogischer Sicht befürwortet, sodass diese Überlegungen in die 
Planung einzubeziehen sind. 
 
An beiden Standorten der Jakob-Muth-Schule ist eine Sekretariatsmitarbeiterin des Kreises 
Heinsberg beschäftigt, so dass bei einer Trennung der Schule in zwei eigenständige Schulen 
diesbezüglich nicht mit einer Kostenmehrung durch eine zusätzliche Bereitstellung von Perso-
nal zu rechnen ist. Nicht durch die formaljuristische Trennung der Schulen, allerdings im Rah-
men der notwendigen Verlagerung des Standortes Heinsberg-Oberbruch nach Erkelenz-
Gerderath, die Gegenstand von TOP 2 dieser Sitzung ist, wird die Gebäudebetreuung durch 
einen vom Kreis einzustellenden Hausmeister erforderlich werden. Entsprechende Kosten 
werden vom Kreis derzeit noch über die Nebenkostenabrechnung der Stadt Heinsberg begli-
chen. 
 
Gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW beschließt der Schulträger nach Maßgabe der Schulent-
wicklungsplanung über die Errichtung, die Änderung und die Auflösung einer Schule, für die das 
Land nicht Schulträger ist. Als Errichtung sind auch die Teilung und die Zusammenlegung von 
Schulen zu behandeln. Der Beschluss des Schulträgers bedarf nach § 81 Absatz 3 Schulgesetz 
NRW der Genehmigung durch die obere Schulaufsicht. 
 
Die beiden geplanten schulorganisatorischen Maßnahmen sind gemäß § 80 Absatz 2 Schulge-
setz NRW mit den benachbarten Schulträgern abzustimmen. Diese wurden bereits zum jetzi-
gen Zeitpunkt vorbehaltlich der noch ausstehenden politischen Entscheidungen beteiligt; über 
das Ergebnis wird in der Sitzung informiert werden.       
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Jakob-Muth-Schule wird vorbehaltlich der Genehmigung durch die obere Schulaufsicht 
gemäß § 81 Absatz 3 Schulgesetz mit Wirkung zum Schuljahr 2023/2024 als zwei eigenständi-
ge Schulen errichtet.   
 



Erläuterungen 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Sitzung: öffentlich Vorlage: 0167/2022 
 
Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung der Jakob-Muth-Schule 
 

Beratungsfolge: 

 27.10.2022 Schulausschuss 

08.11.2022 Kreisausschuss 

22.11.2022 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: derzeit noch nicht bezifferbar 

 
Leitbildrelevanz: 05 

 
Inklusionsrelevanz: nein 

 
 
Am 15.08.2022 wurden die Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung durch das Büro Dr. Gar-
be, Lexis & von Berlepsch präsentiert.  
 
Nach dem Ergebnis der Schulentwicklungsplanung ist, wie auch bereits unter TOP 1 dargelegt 
wurde, davon auszugehen, dass die Schülerzahlen an den Förderschulen in den nächsten Jah-
ren steigen werden. 
 
Ausbaunotwendigkeiten bestehen danach insbesondere in Bezug auf die Janusz-Korczak- und 
die Jakob-Muth-Schule, nicht zuletzt auch mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbe-
treuung ab 2026 aufwachsend für die Schulklassen 1 bis 4. 
 
Darüber hinaus wird im Gutachten empfohlen, die Verteilung der Förderschulen über das 
Kreisgebiet grundsätzlich beizubehalten.  
 
Die Verwaltung hat sich bereits im laufenden Schulentwicklungsplanungsprozess fortlaufend 
mit der notwendigen Erweiterung der Schulen befasst, um zügig nach Fertigstellung ein Kon-
zept zum Ausbau der Förderschulen vorlegen zu können. Bereits in der Sitzung des Kreisaus-
schusses wurde hierüber ausführlich berichtet.  
 
Was den Hauptstandort der Jakob-Muth-Schule in Gangelt anbelangt, so wurde durch die 
Anmietung des Containerbaus bereits eine Interimslösung geschaffen, die es schon jetzt er-
möglicht, die OGS in die Schule zu integrieren, wie es auch die Empfehlungen der Schulentwick-
lungsplanung vorsehen.  
 
Zur Umsetzung einer dauerhaften Lösung sollen in enger Abstimmung mit der Gemeinde Gan-
gelt Flächen neben dem bestehenden Schulgebäude erworben werden. Zunächst war mit Blick 
darauf, dass die Gemeinde Gangelt auch Eigentümerin des Schul-Bestandsgebäudes ist, ein 
Erwerb durch die Gemeinde und anschließende Anmietung des noch zu errichtenden Erweite-
rungsbaus durch den Kreis vorgesehen. Aufgrund von Abschreibungsmöglichkeiten wäre je-
doch ein Grunderwerb und Schulbau durch den Kreis selbst von finanziellem Vorteil. Die Ver-
handlungen der Gemeinde mit den Grundstückseigentümern sind bereits fortgeschritten und 
ließen sich vom Kreis fortführen. Zusätzlich zum Erweiterungsbau stellt sich die Frage, ob das 
derzeit angemietete Gebäude vom Kreis erworben werden sollte. Auch insoweit wird die 
Übernahme der Liegenschaft und Eigenbewirtschaftung unter Berücksichtigung der Abschrei-
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bungsmöglichkeiten gegenüber einer weiteren langfristigen Anmietung für den Kreis voraus-
sichtlich finanziell vorteilhaft sein. Die entsprechenden Rahmenbedingungen bedürfen noch 
einer Klärung. Entsprechende Gespräche mit der Gemeinde werden derzeit geführt. 
 
Hinsichtlich des Teilstandortes der Jakob-Muth-Schule in Oberbruch kommt eine Erweiterung 
des bestehenden Gebäudes hingegen nicht in Betracht; im Gegenteil ist davon auszugehen, 
dass die Gesamtschule Heinsberg – Waldfeucht ihrerseits auf die Räumlichkeiten angewiesen 
sein wird, so dass eine langfristige Vermietung des Objekts seitens der Stadt Heinsberg nicht in 
Aussicht gestellt werden kann. Zudem wird im Gutachten zur Schulentwicklungsplanung emp-
fohlen, schon angesichts des besonderen Zuschnitts der Räumlichkeiten über eine Alternative 
nachzudenken. 
 
Wie bereits in der Sitzung des Kreisausschusses berichtet wurde, wurden zwecks Suche eines 
geeigneten Grundstücks alle Kommunen um Unterstützung gebeten. Grundstücke in ausrei-
chender Größe sind jedoch überwiegend nicht oder nicht zeitnah vorhanden. Im Stadtgebiet 
Heinsberg wäre zwar ein Grundstück verfügbar, dieses würde der Größe nach jedoch nicht 
ausreichen, um ein Schulgebäude einschließlich Schulhof für den gesamten Teilstandort unter-
zubringen. Eine Teilung der Schule wäre die zwingende Folge, was nicht nur einen weiteren 
Grundstückserwerb mit der damit verbundenen zusätzlichen Unterhaltung eines weiteren 
Standortes, sondern auch alle im Gutachten benannten, mit einer Schulteilung verbundenen 
negativen Aspekte zur Folge hätte (gemeinsame Schulkultur, Lehrerpräsenz). 
 
Zwischenzeitlich hat der Kreistag in seiner Sitzung am 13.09.2022 den Kauf eines Grundstücks 
in Erkelenz-Gerderath, welches mit einer Größe von 11.392 m² auch perspektivisch ausrei-
chend groß ist, um den gesamten Teilstandort auch künftig an einem Standort unterzubringen, 
beschlossen.  
 
Mit einer Verlagerung des Standortes von Oberbruch nach Gerderath würde nach wie vor dem 
Grundsatz „Kurze Beine – kurze Wege“ Rechnung getragen. Auch die Verteilung der Förder-
schulen mit den Schwerpunkten LES auf das Kreisgebiet bliebe vom Grundsatz her - wenn auch 
in veränderter Form - erhalten. 
 
Auch in diesem Fall sind die finanziellen Rahmenbedingungen zur Errichtung eines Schulneu-
baus noch nicht absehbar und bedürfen einer genauen Kalkulation.     
 
Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Schulstandort der Jakob-Muth-Schule in Heinsberg-Oberbruch wird aufgegeben. 

 

2. Die Jakob-Muth-Schule, Teilstandort-Oberbruch, wird am Standort Erkelenz-Gerderath 
neu errichtet. Die Verwaltung wird beauftragt, die baulichen Voraussetzungen für einen ge-

ordneten Schulbetrieb zu schaffen. Den zuständigen politischen Gremien werden zu gege-
bener Zeit entsprechende Beschlussvorschläge präsentiert.  

 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, zur Erweiterung des Schulstandortes der Jakob-Muth-

Schule in Gangelt Verhandlungen mit dem Grundstückeigentümer und der Gemeinde Gan-

gelt zu führen mit dem Ziel, die baulichen Voraussetzungen für einen geordneten Schulbe-

trieb zu schaffen. Den politischen Gremien werden zu gegebener Zeit entsprechende Be-
schlussvorschläge unterbreitet. 

   
 



Erläuterungen 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Sitzung: öffentlich Vorlage: 0168/2022 
 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Kreistag Heinsberg betr. "Spender für 
kostenlose Menstruationsartikel" 
 

Beratungsfolge: 

 27.10.2022 Schulausschuss 

08.11.2022 Kreisausschuss 

 
 
Es wird auf den als Anlage beigefügten Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/‘DIE GRÜ-
NEN vom 26.08.2022 verwiesen.     
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Kreistagsfraktion 

Valkenburger Straße 45 
52525 Heinsberg 

Tel. 02452/131730 
Fax 02452/131735 

 
Gruene-Fraktion@Kreis-Heinsberg.de 

www.gruene-kv-heinsberg.de 

 
 
 
 
 
 

 
 
An den Vorsitzenden  
des Schulausschusses 
Herrn Guido Quirmbach 
Am Schneller 46 
41812 Erkelenz 
 

Fraktionen im Kreistag z. K. 
 

26. Aug. 22 
 
 

 
Antrag nach § 5 GeschO zur Beratung in der nächsten Sitzung des Schulausschusses 
 
 
Sehr geehrter Herr Quirmbach, 
 
in der nächsten Sitzung des Schulausschusses bitten wir Folgendes zu beraten und zu beschließen: 
 
An den kreiseigenen Schulen werden Spender für kostenlose Menstruationsartikel angebracht. Die 
Schulen erhalten dafür budgetierte Finanzmittel.  
 
Nach einigen Monaten berichten die Schulen im Ausschuss über ihre Erfahrungen. Diese sollen 
dann auch im Kreisausschuss beraten werden mit dem Ziel, weitere Kreisgebäude mit 
Hygnieneartikeln für Frauen auszustatten wie z. B. VHS-Gebäude oder  Musikschule. 
 
 
Begründung: 
Insbesondere für Mädchen und junge Frauen aus sozial schwächeren Familien sind die Kosten für 
die Monatshygiene nicht unerheblich. Dieser besondere Aufwand wird nicht extra bei den 
Sozialleistungen berücksichtigt. Für den Kreis sind die Mehrkosten jedoch gering. Pro Schule 
müssten rund 150 Euro für die Spender und rund 30 Euro jährlich pro 100 Schülerinnen zur 
Verfügung gestellt werden. 
Schwierig ist es außerdem für Betroffene, wenn Artikel zu Hause vergessen wurden. 
So wie Toilettenpapier, Seife etc. zur Verfügung stehen, so sollten auch Menstruationsartikel in den 
Schultoiletten für Mädchen und junge Frauen zur Verfügung stehen.  
 
Mit freundlichen Grüßen      

     
Jörg van den Dolder   Jutta Schwinkendorf   Dr. Ruth Seidl 
Fraktionsvorsitzender 

        
          

Dr. Sabrina Grübener  Sofia Tillmanns 
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